
	[image: ]Antrag auf Gewährung einer Zuwendung
aus dem Verfügungsfonds „Soziale Stadt“
Programm „Sozialer Zusammenhalt“
Schönwalde II – 2026



	
Lenkungsgruppe Quartiersarbeit über
Universitäts- und Hansestadt Greifswald
Dezernat II
Stadtbauamt – Abt. 60.2
Quartierskoordination
Stadthaus
Markt 15	
17489 Greifswald
	


Projekt Nr.    – 2026 – SWII  
LG bewilligt am: ________________________
Zuschuss in Höhe von:___________________

(bitte nicht ausfüllen)




	Projekttitel: 


	

	Angaben zum Antragstellenden:
Name: 
Ansprechpartner: 
Straße: 
PLZ /Ort: 
E-Mail: 
Auf die Datenschutzerklärung der UHGW wird ausdrücklich aufmerksam gemacht – https://greifswald.de/de/datenschutzerklaerung/



	Handlungsfeld gemäß Integriertem Handlungskonzept:
(bitte ankreuzen)

	Vielfältiges und bezahlbares Wohnen und Leben
	☐
	Attraktives Wohnumfeld und öffentlicher Raum sowie Nachversorgung
	☐
	Bedarfsgerechte Mobilität und Erreichbarkeit
	☐
	Stärkung sozialer Infrastrukturen für Kinder, Familien und Senioren
	☐
	Gemeinsame Stärkung der Bildungschancen
	☐
	Generationenübergreifende Teilhabe an Kultur- und Freizeitaktivitäten
	☐
	Gelebte Integration und Inklusion
	☐
	Vielfältige Angebote für Gesundheit und Sport
	☐
	Identifikation mit dem Stadtteil durch Teilhabe und Engagement
	☐
	Schonung der Umwelt, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit
	☐


	Ziele gemäß Leitlinien des Verfügungsfonds:
(bitte ankreuzen)

	Selbsthilfe und Eigenverantwortung fördern
	☐	Stadtteilkultur beleben
	☐
	Nachbarschaftliche Kontakte fördern
	☐	Begegnungen ermöglichen
	☐
	Lokale Beschäftigung fördern und stabilisieren
	☐	Imagesteigerung des Stadtteils
	☐
	Stärkung des Zusammenhaltes im Stadtteil
	☐	Identitätssteigerung im Stadtteil
	☐


	Der Antragsteller ist Bewohner / Akteur in Schönwalde II?
(bitte ankreuzen)

	ja
	☐	nein
	☐
	

	Projektbeschreibung:


	

	Zielsetzung:


	

	Zielgruppe: 


	

	Projektzeitraum:  

	

	Projektbeteiligte: 



	Klimarelevanz/Klimaschutz – Zu welchem der genannten Bereiche leistet das Projekt einen Beitrag: 
(bitte ankreuzen)

	Nutzung von klimaschonenden Baustoffen
	☐
	Schaffung/Erhalt/Erweiterung von Grünflächen und Freiräumen
	☐
	Vernetzung von Grün- und Freiflächen
	☐
	Erhöhung der Biodiversität
	☐
	Maßnahme(n) der klimafreundlichen Mobilität
	☐
	Sonstiges: 

	· Umweltbildung/Bildung zur nachhaltigen Entwicklung
	☐
	· Ressourcensparender/klimaschonender Materialeinsatz (z. B.: Nutzung von Re-/ Upcyclingmaterial, klimaneutraler Druck von Printerzeugnissen)
	☐
	· Anderes_____________________________________________________________
	☐


Kosten / Finanzierung (Bitte auch Eigen- und Drittmittel mit darstellen)

	Kosten in €:
	
	

	
	

	
	

	
	

	Unbare Leistungen 
ehrenamtlich
( _Pers. je _h x 10€)

	

	
	

	Gesamtkosten:
	



	Finanzierung in €:
	
	

	
	

	
	

	
	

	Unbare Leistungen 
ehrenamtlich
( _Pers. je _h x 10€)

	

	
	

	Gesamtfinanzierung:
	






Antragssumme Verfügungsfonds – max. Fehlbedarfsfinanzierung:        €


	Ergänzende Bemerkungen: 






Die/der Antragstellende verpflichtet sich, für das Projekt Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und dabei auf die Förderung aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ hinzuweisen.

Die/der Antragstellende führt eine Liste über die Materialien, die aus Mitteln des Verfügungsfonds angeschafft werden und nicht auf den Verbrauch ausgelegt sind (z. B. Werkzeuge, Gerätschaften etc.). Nach Beendigung des Projektes werden diese Materialien in einem ordnungsgemäßen Zustand an die Quartierskoordination der Universitäts- und Hansestadt Greifswald übergeben.

Zum Nachweis, dass die Teilnehmenden überwiegend aus Schönwalde II stammen (Gebietsbezug) ist im Rahmen einzelner Projektdurchführungen eine freiwillige Selbstauskunft der Teilnehmenden notwendig. Dabei verpflichtet sich der Antragsteller, die Teilnehmenden auf die Datenschutzrichtlinie der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (https://greifswald.de/de/datenschutzerklaerung/) hinzuweisen und das Merkblatt „Information für die Erhebung personenbezogener Daten“ der freiwilligen Selbstauskunft beizufügen bzw. es den Teilnehmenden zur Kenntnis zu reichen. Das Merkblatt wird dem Antragsteller durch die Quartierskoordination zur Verfügung gestellt.

Die/der Antragstellenden übermittelt der Quartierskoordination eine kurze Dokumentation (Fotos, Bericht) und entsprechende Ausgabebelege (Quittungen, Rechnungen) innerhalb von 6 Wochen nach Ende des Projektes – im laufenden Jahr jedoch spätestens bis zum 29.11.

Gemäß der Richtlinie 2014/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.04.2014 über die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen und der Verordnung über die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen Auftragswesen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (ERechVO M-V) besteht für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald die Pflicht zur Annahme von elektronischen Rechnungen. 

Für Sie als Auftragnehmende besteht ab dem 01.04.2023 die Verpflichtung, ausschließlich elektronische Rechnungen an öffentliche Auftraggeber auszustellen und zu übermitteln. Genauere Informationen werden mit der Bewilligung zugesandt.
Für die Einreichung von Abrechnungen benutzen Sie bitte die Leitweg-ID des SSV 199 – Schönwalde II – SOS, Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf: 13075039-K029-10. Bitte vermerken Sie bei der Erfassung Ihrer Rechnung die Nummer des Verfügungsfondsprojekts.





Greifswald, den 					Stempel/Unterschrift des Antragstellenden
							
Seite 1 / 4
image1.jpeg




